
Abrechnungstipps zur Fallstudie von Dr. med. dent. Alexander Volkmann
Erfolgreiches Rezessionsmanagement mit einer Weichgewebematrix (PADM)

Professionelle Zahnreinigung

Neben der primären und möglichst dauerhaften Rezessionsdeckung an Zahn 23 war ein wichtiger Aspekt der Behandlung 
eine fortschreitende Rezession der Nachbarzähne in Grenzen zu halten. Unteranderem wurde aus diesem Grund eine profes-
sionelle Zahnreinigung durchgeführt. Diese Maßnahme kann mit der GOZ 1040 je Zahn honoriert werden.

Parodontalchirurgische Therapie

Zur Stabilisierung, sowie für eine harmonische Optik wurden die Zähne 22, 23 und 24 vollständig freigelegt und anschließen 
kürettiert.

ZIFFER LEISTUNG PUNKTE 1,0-FACH 2,3-FACH 3,5-FACH

GOZ 4090 Lappenoperation, offene Kürettage, einschließlich Osteo-
plastik an einem Frontzahn, je Parodontium

180 10,12 € 23,28 € 35,43 €

GOZ 0500 Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung von zahn-
ärztlich-chirurgischen Leistungen, die mit Punktzahlen 
von 250 bis 499 Punkten bewertet sind, oder zu den Leis-
tungen nach den Nummern 4090 oder 4130

400 22,50 € — —

Abrechenbare Zuschläge:  GOZ 0110 (Operationsmikroskop)  GOZ 0120 (Laser)

Tipp: 

» Besteht ein erhöhter Aufwand, sollte der Faktor entsprechend angepasst werden. Ggf. muss über eine Honorarverein- 
 barung nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ nachgedacht werden.

L-PRF-Verfahren 

Während der parodontalchirurgischen Therapie wurde die zugeschnittene Matrix in flüssigem L-PRF zwischengelagert. Das 
L-PRF-Verfahren ist weder in der GOZ noch in der GOÄ geregelt und wird nach § 6 Abs. 1 GOZ berechnet. Die Wahl einer 
Analogleistung erfolgt nach Art-, Kosten- und Zeitaufwand und obliegt dem Zahnarzt. Die Kalkulation der Leistung sollte unter 
Zugrundelegung der betriebswirtschaftlichen Verhältnisse und des Zeitaufwandes der Leistung erfolgen.

Tipp: 

» Die Berechnungsfähigkeit des PRF-Verfahrens nach § 6 Abs. 1 GOZ wird durch die Analogliste der BZÄK bestätigt.
» Nicht zu vergessen ist hierbei, dass die Blutabnahme zusätzlich nach GOÄ 250 berechnet werden darf. Diese Leistung  
 gehört zum sogenannten „reduzierten Gebührenrahmen“ und darf nur bis max. zum 2,5fachen Satz berechnet werden.  
 Eine Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 GOÄ über einen Steigerungsfaktor über 2,5 ist nicht möglich.
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Einbringen der Matrix

Beginnend mesial an Zahn 22 wurde die Matrix fixiert. Für diese Maßnahme ist in der Gebührenordnung für Zahnärzte keine 
Leistung verankert. 

Tipp: 

» Die alloplastische Weichgeweberegeneration durch Kollagenmatrix ist weder in der GOZ noch in der GOÄ geregelt und  
 muss daher nach § 6 Abs. 1 GOZ berechnet werden. 
» Die Berechnungsfähigkeit nach § 6 Abs. 1 GOZ wird durch die Analogliste der BZÄK bestätigt.
» Welche nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige Leistung aus der GOZ bzw. GOÄ als gleichwertige Leistung  
 herangezogen wird, liegt im Ermessen des Zahnarztes.
» Das Material kann entweder separat ausgewiesen oder in die Kalkulation der Analogleistung hineinberechnet werden.  
 Bei teuren Materialien empfiehlt sich eine separate Ausweisung. Achtung, zur Materialberechnung gibt es unterschied- 
 liche Kammerauffassungen.

Koronaler Verschiebelappen

ZIFFER LEISTUNG PUNKTE 1,0-FACH 2,3-FACH 3,5-FACH

Ä 2382 Schwierige Hautlappenplastik o. Spalthauttransplantation 739 43,07 € 99,07 € 150,76 €

Tipp: 

»  Gemäß den Allgemeinen GOZ-Bestimmungen Teil D, Teil E und Teil K ist die primäre Wundversorgung (z. B. Reinigen der 
Wunde, Wundverschluss ohne zusätzliche Lappenbildung, gegebenenfalls Fixieren eines plastischen Wundverbandes) 
Bestandteil der Leistungen nach Teil D (3000 ff.), Teil E (4000 ff.) und Teil K (9000 ff.) und deshalb nicht gesondert berech-
nungsfähig. Viele Kostenträger verweisen aus diesem Grund darauf, dass eine gesonderte Berechnung der GOÄ 2382 
nicht möglich ist. Eine gute Dokumentation der Indikation und der durchgeführten Lappenplastik ist daher elementar. 

Kontrolle

Drei Tage nach der OP zeigte sich der Operationssitus entzündungsfrei. Hierfür kann eine Sichtkontrolle berechnet werden. 

ZIFFER LEISTUNG PUNKTE 1,0-FACH 2,3-FACH 3,5-FACH

GOZ 3290 Kontrolle nach chirurgischem Eingriff, als selbstständige 
Leistung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich

55 3,09 € 7,11 € 10,83 €

Tipp: 

»  Wird zusätzlich zur reinen Sichtkontrolle eine Nachbehandlung durchgeführt, kann zusätzlich die GOZ 3300 (Nachbe-
handlung nach chirurgischem Eingriff) berechnet werden. Das wird von Seiten der Bundeszahnärztekammer bestätigt. 
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Machen Sie das, was Sie am besten können. 
Wir kümmern uns um den Honorarfluss und vieles mehr. 


